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Das katholisch-konservative Geschichtsbild
im Jahre des Verfassungsjubildums von 1848

Einige Abklirungen am Beispiel des Kantons Luzern

Claude Spiller

Résumé

En premier lieu, cet article, s’appuyant sur la littérature existante, donne
un apercu de la situation du canton de Lucerne d la fin des années 1940.
Ensuite, une analyse de la presse permet d’esquisser les contours plus ou
moins nets de 'image catholique conservatrice attachée au canton. Une
troisiéme partie est consacrée d la commémoration de la Constitution
fédérale par le Grand conseil lucernois. Il en ressort une représentation
historique ambivalente marquée par I'émancipation et la souffrance. Les
lignes de continuité de I’histoire suisse ne correspondent que partiellement
a la représentation libérale de I'histoire. Les discordances demeurent mar-
ginales et ne remettent pas en cause une lutte politique marquée de toute
facon a droite. |

Zusammenfassung

Der Aufsatz gibt zundichst auf Grund der vorliegenden Sekundiirliteratur
einen Uberblick iiber die Verhiiltnisse im Kanton Luzern wiihrend der
zweiten Hiilfte der 1940er Jahre; sodann zeichnet er auf der Basis zeitge-
ndssischer Pressepublikationen die mehr oder weniger scharfen Kontu-
ren des spezifisch katholisch-konservativen Geschichisbildes nach. Ein
dritter Teil erortert die offizielle Bundesverfassungsfeier des Grossen
Rates im Kanton Luzern. Die Ausfithrungen zeigen, dass das katholisch-
konservative Geschichtsbild von einer Ambivalenz der Emanzipations-
und der Leidensgeschichte geprigt war. Die schweizergeschichtlichen
Kontinuititslinien wurden teilweise anders gezogen als in der liberalen
Geschichtsschreibung. Die Unstimmigkeiten hielten sich aber in Grenzen
und brachten keine Verschiirfung des ohnehin recht heftig gefiihrten Par-
teikampfes.
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Der Kanton Luzern nach 1945

Uber die politischen Verhiltnisse in Stadt und Kanton in den 1940er
Jahren gibt es wenig neuere Literatur'. Fiir die Stadt gibt Roman Buss-
mann in seinen beiden Heften der Reihe Luzern im Wandel der Zeiten®
einen knappen Uberblick der Grossstadtratswahlen und Stadtratswah-
len. Zu den Frontisten und Nationalsozialisten hat sich Hans Stutz in der
gleichen Reihe gedussert’.

Traditionell standen sich in Stadt und Kanton die Schwarzen (Libe-
rale Partei) und die Roten (Schweizerische Konservative Volkspartei)*
als michtigste Parteien gegeniiber’. Andere Parteien errangen nie eine
vergleichbare Stiarke. Nach dem Sonderbundskrieg von 1848 holten sich
die Liberalen die absolute Mehrheit in Stadt und Kanton. Die Katho-
lisch-Konservativen, wie die Anhédnger der Schweizerischen Konserva-
tiven Volkspartei (SKVP) auch genannt wurden®, sassen nach der bit-
teren Niederlage im Sonderbundskrieg in der Opposition. Erst 1871
errangen die Katholisch-Konservativen im Kantonsparlament die
Mehrheit. Ein heftiger Wahlkampf war vorausgegangen, in dem beide

1 Als Quelle dienten neben dem liberalen «Luzerner Tagblatt» und der sozialdemokratischen
«Freien Innerschweiz» natiirlich vor allem das katholisch-konservative «Vaterland». Zudem
wurden Schriften einzelner fiihrender katholisch-konservativer Politiker und Publizisten
verarbeitet. Um ein genaueres Geschichtsbild der Katholisch-Konservativen nachzuzeich-
nen, hiitte man selbstverstindlich noch andere katholisch-konservative Tageszeitungen und
Zeitschriften, etwa die «Ostschweiz» oder die «Liberté», als Quellen beiziehen miissen. Da
sich aber das «Vaterland» selbst als das konservative Zentralorgan der deutschen Schweiz
bezeichnet und als solches auch von aussen wahrgenommen wurde, konnen die im «Vater-
land» vertretenen Positionen als einigermassen reprisentativ angesehen werden.

2 Bussmann, Roman: «Die Luzerner Stadtratswahlen 1832-1984.» Reihe: Luzern im Wandel
der Zeiten, Heft 1 (neue Folge), Luzern 1987, und ders.: «<Die Luzerner Grossratswahlen
1832-1991». Reihe: Luzern im Wandel der Zeiten, Heft 6 (neue Folge), Luzern 1992.

3 Stutz, Hans: «Frontisten und Nationalsozialisten in Luzern 1933-1945.» Reihe: Luzern im
Wandel der Zeiten, Heft 9 (neue Folge), Luzern 1997. Stutz beklagte sich iiber mangelnde
Kooperation von Seiten des Luzerner Staatsarchivs wihrend seiner Recherchen und die
schlechte Quellenlage, die er dem vormaligen Staatsarchivar Josef Schmid anlastet. Siehe:
Wochenzeitung, 10. Mai 1996, und auch NZZ, 9. August 1996.

4 InKanton und Stadt Luzern werden die Liberalen als Schwarze und die Katholisch-Konser-
vativen als Rote bezeichnet. Die uniibliche Farbgebung stammt von der entscheidenden
Verfassungsabstimmung von 1841, bei welcher die konservativen Anhénger der neuen Ver-
fassung ihre Stimmzettel in rote Schachteln, die liberalen Gegner in schwarze Schachteln zu
legen hatten.

5 Wenn ich vom katholisch-konservativen Geschichtsbild spreche, so ist damit nur das Ge-
schichtsbild gemeint, das die fithrenden Minner der katholisch-konservativen Partei ent-
worfen haben. Aussagen iiber die schweizerische Geschichte anlésslich der Jubildumsfeier
sind von katholisch-konservativen Frauen im «Vaterland» rar. Wo solche erschienen, waren
sie in Ubereinstimmung mit ihren ménnlichen Parteikollegen.

6 1970/71 wurde die SKVP einer Reform unterzogen und heisst nun CVP (Christlichdemokra-
tische Volkspartei). Nach Altermatt kann man im Schweizerischen Katholizismus anfangs
der 70er Jahre einen eigentlichen Paradigmawechsel ausmachen. Siehe: Altermatt, Urs:
«Konfessionelles, nivelliertes oder zersplittertes Christentum?» In: Schweizerischer Katholi-
zismus im Umbruch 1945-1990. Hrsg. von Urs Altermatt.
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Parteien ihr ganzes Potential aufboten’. Der Wahlkampf stand ganz im
Zeichen des Kulturkampfes, und die Katholisch-Konservativen stellten
aus Angst, dass die erste Sitzung des Grossen Rates von ihren politi-
schen Gegnern gesprengt wiirde, eine Art Schutzwache auf®. In der
Stadt behielten die Liberalen ihre Vormacht, was zu hdufigen Differen-
zen zwischen Stadt und Kanton fiihrte. Ein Jahr spéter verloren die Li-
beralen auch noch die beiden Stinderatssitze.

Mehr als 70 Jahre spéter schien sich in den Augen der Miteidgenossen
nicht viel gedndert zu haben. Deshalb glaubte der Liberale Siegfried
Frey’, sie im Juli 1944 in einer Luzern gewidmeten Ausgabe des «DU»
liber die politischen Verhiltnisse in Luzern und den Sinn des Politischen
aufkldren zu miissen:

«Zwei Irrtiimer vor allem sind es, die oft auch bei Leuten anzutreffen sind, die
zu Recht auf ihre Bildung und ihr Wissen stolz sind. Zunichst wird Luzerne-
risch weitherum mit Betont-Katholisch und in der Folge mit Politisch-Katho-
lisch und Konservativ gleichgesetzt. Wenn irgendwo ein Luzerner zu einer
Stelle aufsteigt, die ihren Triger im Lande herum bekannt macht, so bekommt
er sicher auch Zuschriften, anonymer Verfasser natiirlich, die den ‘Rémling’,
die ‘Kreatur des Nuntius’ ironisch begriissen, auch wenn dieser Sohn Luzerns
zuféllig mitnichten dieser Sphéire entstammte. Sodann ist das Mirchen weit ver-
breitet, dass die Politik, das parteipolitische Ringen, im Kanton Luzern von
einer ganz besondern Wildheit sei, ein Mérchen, das vor allem von jenen gehegt
und gepflegt wird, welche politische Ausmarchung und Parteien scheuen oder
gar verachten — zu Unrecht, und nur deshalb nicht auch zu ihrem hochstperson-
lichen Schaden, weil es gliicklicherweise andere gibt, welche diese erzwichtige
Aufgabe im freien Volksstaat erkannt haben und unter grosser Entsagung sich
darum bemiihen.»"

Tatsdchlich blieben auch in der Zeit nach dem Krieg die parteipoliti-
schen Kampfe besonders in den Wahljahren heftig". Das wurde auch
ausserhalb des Kantons nicht anders gesehen. So klagte die «National-
Zeitung» anfangs Januar 1948 in einem Riickblick auf die Grossrats-
wahlen von 1947 in Luzern:

«Mit schon lange nicht mehr erlebter Heftigkeit entflammte sodann im Mai der
Kampf um die Neubestellung des Grossen Rates, der zur Hauptsache zwischen
den historischen Parteien der Freisinnigen und Konservativen ausgetragen
wurde. Wer mit den innerschweizerischen Verhiltnissen nicht vertraut ist, kann
sich kaum vorstellen, mit was fiir einer Riicksichtslosigkeit die Katholisch-Kon-

7 Borner, Heidi: «Zwischen Sonderbund und Kulturkampf.» Reihe: Luzerner Historische Ver-
Offentlichungen, Bd. 11, Luzern 1981, S. 193.
8 Kopp, Eugen: Die konservative Partei des Kantons Luzern von 1831-1948, Luzern 1948,
S. 189.
9 Siegfried Frey war Chef der Schweizerischen Depeschenagentur.
10 Frey, Siegfried: «Luzerns politisches Gesicht.» In: DU, 4. Jahrgang, Nr. 7, Juli 1944,
11 Jaeger, Hans Peter: «Einst waren es vier, zuletzt noch eine einzige.» Luzerner Zeitung,

30. Dezember 1995. “
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servativen, die im Kanton Luzern noch eine schwache Mehrheit besitzen, die
Religion in die politische Auseinandersetzung werfen. Mit Hilfe eines Teils des
Klerus wurden auch bei den Grossratswahlen wieder die religiosen Gefiihle des
Luzerner Volkes in wenig wahlerischer Art aufgewiihlt und die Freisinnigen,
die sich im Kanton Luzern etwa zu zwei Dritteln zur katholischen Konfession
bekennen, als Vertreter eines gefihrlichen Neuheidentums angeprangert.»"

Doch auch die Katholisch-Konservativen kamen im Wahlkampf im Mai
1947 heftig unter Beschuss. Hermann Heller, Redaktor des «Luzerner
Tagblattes», wies auf die Ndhe gewisser katholisch-konservativer Kreise
zum Nationalsozialismus hin und stellte die Frage, ob die Katholisch-
Konservativen wirklich vorbehaltlos zur Demokratie stehen. Das «Va-
terland» reagierte empfindlich:

«Heller hat das Beispiel einiger unreifer, junger Katholiken genannt, die anféng-
lich bei der Front mitmachten, er verschweigt aber, dass der Harst aus freisinni-
gem Milieu, der zur Front stiess und nicht nur im Anfangsstadium bei ihr ver-
harrte, weit grosser ist. Vom Fall und Umfall der Zweihundert nicht zu reden.»"

Mit dem Ziel, das heikle Thema fallenzulassen, wurde hinzugefiigt:

«Sehen sie Herr Heller, auch in den Reihen des Freisinns gabs — wie iiberall —
Unfille und Umfille. Aber kein Konservativer ist so gemein, daraus zu schlies-
sen, der ganze Freisinn sei dem Nazismus erlegen. Warum tun sie es uns gegen-
iiber wider besseres Wissen?»'*

Das Wahlergebnis brachte keine grosse Uberraschung. Die SKVP ge-
wann einen Sitz und konnte ihre absolute Mehrheit ausbauen. Aller-
dings wurde durch diesen Sitzgewinn der linke Parteifliigel gestéarkt, was
den andern Parteien wegen den Spannungen zwischen den beiden Flii-
geln der SKVP zu Hoffnungen Anlass gab®. So fragte das «Tagblatt»
provokativ:

«Konnen die von den Altkonservativen spottisch als Weihwassersozialisten be-
zeichneten Christlich-Sozialen Ratsherren in alle Zukunft zur konservativen
Grossratsfraktion, der sie bisher angehorten, gezidhlt werden? Ob es sie nicht
einmal geliistet, nicht nur dem Namen nach, sondern in Tat und Wahrheit, eine
eigene Rolle zu spielen, wird sich zeigen.»'®

Die SP musste zwei Sitzverluste hinnehmen, wihrend die PdA erstmals
mit zwei Sitzen ins Kantonsparlament einzog. Aufs Ganze gesehen ver-

12 Basler National-Zeitung, 5. Januar 1948,

13 Mit den Zweihundert sind jene 173 Personen gemeint, die 1940 den Bundesrat aufforderten,
hérter gegen die Presse vorzugehen, um die Beziehungen zum Dritten Reich nicht zu gefdhr-
den. Vgl.: Waeger, Gerhart: Die Siindenbdcke der Schweiz, Olten 1971,

14 Vaterland, 9. Mai 1947,

15 Inder Stadt Luzern traten die Christlich-Sozialen 1939 erstmals selbstindig auf. Siche: Buss-
mann, Roman: Die Luzerner Grossratswahlen, S. 52.

16 Tagblar, 12. Mai 1947.
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dnderte sich im Wahljahr 1947 die politische Parteienkonstellation in
Stadt und Kanton nicht gross, da auch in der Stadt Luzern die liberale
Partei den Angriff der SP auf einen zweiten Sitz im Stadtrat abwehren
konnte und weiterhin mit drei Sitzen gegeniiber einem konservativen
und einem sozialdemokratischen Sitz die stirkste Partei in der Stadtlu-
zerner Exekutive blieb". Auch im Stadtparlament behielt sie gegeniiber
den andern Parteien eine klare, wenn auch nicht absolute Mehrheit'®,
Die SP, die Christlich-Sozialen und die PdA gewannen auf Kosten des
LdU je einen Sitz.

Urs Altermatt, der das Leben auf dem Luzerner Land eindriicklich be-
schreibt, macht um 1950 den Anfang eines Mentalititswandels in den
lindlichen Gegenden des Kantons Luzern aus. Noch waren die Dorfer
vor allem Bauerndorfer®. Die katholische Kirche bzw. die Dorfpfarrer
besassen im Dorf eine grosse Autoritiit, auch wenn diese langsam
schwicher wurde. Die bauerliche Lebenswelt war massgeblich durch
den kirchlichen Kalender geprégt. An Sonn- und Feiertagen versam-
melte sich fast die ganze Kirchgemeinde zum Gottesdienst. Nur ein-
zelne blieben dem Gottesdienst fern. Die Kirchturmglocken bestimm-
ten die Aufteilung des Alltags. So war das Liuten der Glocken am Mit-
tag das Zeichen zum Mittagessen, und abends bedeutete das Glocken-
spiel fiir alle Kinder des Dorfes, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen.
Am Samstagnachmittag wurde der Sonntag eingelidutet, was das Zei-
chen zur allméhlichen Arbeitsniederlegung war. Man kannte sich ge-
genseitig im Dorf und wusste um die Geschichte und soziale Stellung
der einzelnen Familien innerhalb des Dorfes Bescheid.

Als herkémmlicher Verwalter von Moral und Sitte kontrollierte der
Pfarrer um 1950 zwar nach wie vor die dffentliche Sittlichkeit, hatte aber
immer mehr Miihe, die kirchlichen Vorstellungen im Dorf durchzuset-
zen. Es hiuften sich die Klagen der Pfarrer iiber Kleiderprobleme und
Badeunsitten, niedrige Kinderzahlen und Sexualfragen. Als Beispiel
eines solchen Konfliktes zwischen Bauern und dem Pfarrer sei der Fall
erwéhnt, in dem der Seelsorger sich weigerte, bei einem Bauernhof den
Segen zu erteilen, weil die Ménner mit nacktem Oberkorper heueten®.

17 Bussmann, Roman: Die Luzerner Stadtratswahlen, S. 75.

18 Ders.: Die Luzerner Grossratswahlen, S. 58.

19 Altermatt, Urs: «<Leben auf dem Land: Nach dem Rhythmus der Glocken?» In: Lasst hiren
aus neuer Zeit. Gesellschaft, Wirtschaft und Politik im Kanton Luzern seit dem Ersten Welt-
krieg. Ausstellungskatalog zur Ausstellung in der Zehntenscheune Sempach (21. Juni bis
12. Oktober 1986). Luzern 1986, S. 115ff.

20 Ebenda: S. 121.
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Neue Medien wie das Radio, die fortschreitende Motorisierung und
damit grossere Mobilitéit, die Abwanderung in die Stadt, aber auch die
Technisierung der Landwirtschaft brachen die urspriingliche Abge-
schlossenheit des bauerlichen Dorfes auf. Dennoch bleibt festzuhalten,
dass das Denken und Handeln der Menschen in den ldndlichen Gegen-
den des Kantons Luzern um 1950 noch immer fest von den religidsen
Vorstellungen der katholischen Kirche bzw. vom Wirken des Dorfpfar-
rers gepragt war.

Wie sah dies in der Stadt aus? Zur Stadt Luzern fehlen leider solche
mentalititsgeschichtliche Untersuchungen. Es ist wohl so, dass die Stadt
durch den Krieg und damit das Ausbleiben von ausldndischen Gisten
wieder stirker durch ihre Umgebung gepriagt wurde. Dass kirchliche
Moralvorstellungen auch in der Stadt unmittelbar nach dem Kriege
noch grossen Einfluss hatte, zeigt die Auseinandersetzung um eine
weibliche Statue des Kiinstlers Banninger. Banninger gewann den aus-
geschriebenen Wettbewerb 1946 und wurde beauftragt, sein Projekt
auszufiihren. Die Nacktheit der Statue storte jedoch das «Vaterland»;
Karl Wick® fiirchtete sich vor den schlechten Wirkungen der Statue auf
die Jugend. Unterstiitzt wurde seine Kritik vom Priesterkapitel der
Stadt Luzern und vom katholischen Frauenbund der Stadt Luzern. Die
Statue konnte erst 1952 eingeweiht werden. Um die Opposition nicht
aufzuscheuchen, gab es eine heimliche Ubergabe™.

Das katholisch-konservative Geschichtsbild der Schweiz seit 1798

Im Kanton Luzern, der als Sitz der Sonderbundsregierung besonders
vom Sonderbundskrieg und dessen Folgen betroffen worden war, ge-
staltete sich ein konstruktiver Diskurs tiber die Griindung des Bundes-
staates und dessen weitere Geschichte als besonders schwierig. Es
waren ja immer noch die selben Parteien wie damals, die sich in Kanton
und Stadt hiufig und gerade in Wahlzeiten erbittert bekdmpften. Auf
katholisch-konservativer Seite war die liberale Vorherrschaft in Kanton
und Stadt von 1848 bis 1871 mit der Wahlkreisgeometrie, den Verhat-
tungen von konservativen Kandidaten, dem Entzug des Wahlrechts der-
selben und der Storung konservativer Wahlveranstaltungen durchaus
noch in lebendiger Erinnerung. Der Sieg in den Grossratswahlen von
1871 nahm deshalb im Geschichtsbewusstsein der Luzerner Katholisch-

21 Der Christlich-Soziale Karl Wick (1891-1969) war Redaktor beim «Vaterland», Luzerner
Grossrat (1927-1931 und 1935-1951) und Nationalrat (1931-1963).

22 Lang, Beatrix: «Anstossige Luzerner Skulpturen.» Reihe: Luzern im Wandel der Zeiten.
Hrsg. vom Stadtarchiv, Heft 5 (neue Folge), Luzern 1990, S. 91{f.
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Konservativen eine herausragende Stellung ein. Fine kleine Festschrift,
zu der die wichtigsten Vertreter der Luzerner Katholisch-Konservati-
ven Beitrége lieferten, erinnerte 1946 eigens an dieses Ereignis™.

Die Katholisch-Konservativen waren deshalb darauf bedacht, dem
Jubildum 1948 nicht zu starkes Gewicht zu geben. Gleich am Anfang des
Jubildumsjahrs stellte das «Vaterland» klar, dass dieses Jahrhundertju-
bildum eines von vielen sei. Nachdem der Autor in ein paar wenigen Siit-
zen festgestellt hatte, dass die Daten 1648 (Westfilischer Frieden) und
1848 fiir die Schweizer Geschichte den wichtigsten Platz einnehmen, be-
gann er, in 100-Jahr-Schritten die Geschichte seit 1048 zu durchschrei-
ten. Dabei holte er weit aus, erwihnte etwa das Ende der Bauarbeiten
an der Kathedrale von Barcelona im Jahr 1448 oder Klopstocks Dich-
tung der ersten drei Gesidnge zur Messiade im Jahr 1748*. Neben dieser
Relativierung des 100-Jahr-Jubiliums der Bundesverfassung und des
Bundesstaates wurde aber dem Jahr 1848 vor allem das Jahr 1798 gegen-
tibergestellt. Damit verbunden war auch eine Kritik an der liberalen
Geschichtsvorstellung, dass 1848 das Datum der Errichtung einer
schweizerischen Demokratie sei.

1948 bedeutete nicht nur 100 Jahre Bundesverfassung, sondern auch
150 Jahre Einmarsch franzosischer Truppen in das Gebiet der heutigen
Schweiz und verbunden damit der Kampf gegen eben diese Truppen im
Jahr 1798. Gerade dieser Widerstand, jedoch nur derjenige in den Kan-
tonen Schwyz und Nidwalden, wurde im «Vaterland» besonders betont.
Ausfiihrlich wurde iiber die Gedenkfeier in Nidwalden anfangs Septem-
ber aus Anlass des Widerstands der Nidwaldner von 1798 und des 100-
Jahr-Jubildums der Bundesverfassung berichtet, wobei vor allem dieje-
nigen Teile der Festansprache Landamann Jollers wiedergegeben wur-
den, welche sich mit dem Widerstand der Nidwaldner gegen die franzo-
sischen Truppen auseinandersetzten”. Doch schon vorher hatte das
«Vaterland» dem Schwyzer und Nidwaldner Widerstand eigens eine
Sonderbeilage gewidmet®. Paul Betschart schrieb darin iiber den Wi-
derstand in Schwyz” und Konstantin Vokinger iiber denjenigen in Nid-
walden®,

23 75 Jahre Konservativ Luzern. Gedenkschrift zur Feier der 75 Jahre konservativer Regierung
im Kanton Luzern. Hrsg. von der konservativen und christlichsozialen Volkspartei des Kan-
tons Luzern. Luzern 1946.

24 Vaterland, 2. Januar 1948.

25 Vaterland, 14. September 1948.

26 Vaterland, 1. Mai 1948.

27 Dr. phil. I Paul Betschart war Sekundarlehrer in Einsiedeln.

28 Konstantin Vokinger war Redaktor und Klosterkaplan in Stans.
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Betscharts Aufsatz ist besonders interessant, weil er den Schwyzer
Widerstand nicht einfach isoliert als Ereignis beschrieb, sondern ver-
suchte, ithn in den Kontext einer nationalen Schweizergeschichte einzu-
betten. Betschart wehrte sich zuerst gegen eine nach seiner Meinung fal-
sche Interpretation des Ancien Régime durch die liberale Geschichts-
schreibung des 19. Jahrhunderts:

«Die alte Schweiz war nicht untergangsreif. Nein, sie wurde verraten und sie
wurde liberfallen! Die Geschichtsschreibung des letzten Jahrhunderts hat sich
redlich und mit Erfolg bemiiht, den alten Staatenbund als morsch, faul und
iiberlebt hinzustellen und seine schwachen Seiten zu beleuchten, dass derje-
nige, der keine Gelegenheit hat, etwas tiefer in die Zusammenhénge einzudrin-
gen, das Gute in der Eidgenossenschaft des 18. Jahrhunderts leicht libersehen
kann. Aber die Ergebnisse der neueren Forschung haben gezeigt, dass bei einer
Darstellung der Vorgeschichte des helvetischen Umsturzes Licht und Schatten
ein wenig vorsichtiger verteilt werden miissen, als es meist geschehen ist.»

Betschart konnte sich bei seinem Urteil iiber das Ancien Régime auf
eine katholisch-konservative Geschichtsschreibung stiitzen, die sich seit
Anfang der 30er Jahre um eine Revision der demokratisch-liberalen
Geschichtsauffassung bemiihte. Allen voran ist hier Gonzague de Rey-
nold” zu erwihnen, der mit seinem 1929 erschienen Werk «LLa Démo-
cratie et la Suisse. Essai d’une philosophie de notre histoire nationale»
ein eigentliches Loblied auf das Ancien Régime verfasste und damit
auch ein stindestaatliches Konzept vertrat®. Doch auch geméssigtere
katholisch-konservative Historiker wie Oskar Vasella® reagierten emp-
findlich auf Kritik am Ancien Régime, wie man beim Lesen seiner Re-
zension des zweiten Bandes” der «Schweizer Geschichte» von Feller
und Bonjour 1939 feststellen kann®. Vasella warf Bonjours Beschrei-
bung des Ancien Régime und der Helvetik nicht nur mangelnde wissen-
schaftliche Soliditét vor, sondern griff auch den naiven Gedanken einer
linearen Entwicklungsgeschichte der Demokratie seit 1291 an, den er
bei Bonjour als Grundannahme vorausgesetzt sah.

29 Gonzague de Reynold (1880-1970) dozierte zuerst an der Universitit Genf, dann in Bern,
schliesslich wechselte er 1930 an die Universitit Freiburg, wo er einen eigens fiir ihn geschaf-
fenen Lehrstuhl fiir Kulturgeschichte ibernahm.

30 Zur Geschichtsschreibung Gonzague de Reynolds siehe: Mattioli, Aram: Zwischen Demo-
kratie und totalitdrer Diktatur, Ziirich 1991, S. 181ff. Stadler, Peter: «Zwischen Klassen-
kampf, Stindestaat und Genossenschaft.» In: Historische Zeitschrift, Bd. 219, 1974, S. 291-
358.

31 Oskar Vasella (1904-1966) war Professor fiir Geschichte an der Universitit Freiburg. Siehe:
Feller, Richard, Bonjour, Edgar: Geschichtsschreibung in der Schweiz. Vom Spdtmittelalter
zur Neuzeit, Bd. II, Basel 1979.

32 Geschichte der Schweiz, Band II: Vom 17. bis ins 20. Jahrhundert, Ziirich 1938.

33 Vasella, Oskar: «Zur Beurteilung der neueren Schweizer Geschichte.» In: Zeitschrift fiir
Schweizerische Kirchengeschichte, 33. Jahrgang, Stans 1939.

478




Betschart setzte als Kontrast zu seinem positiven Bild des Ancien Ré-
gime die Parole der Franzosischen Revolution: Freiheit, Gleichheit,
Briiderlichkeit. Die Ideen der Demokratie und der Freiheit waren nach
Betschart in der alten Demokratie des Ancien Régime besser aufgeho-
ben als in den Prinzipien der Franzosischen Revolution. Insbesondere
wegen der engen Verbindung von politischer Ordnung und Religion sah
Betschart die Staatsform des Ancien Régime in Schwyz als gegeniiber
den Prinzipien der Revolution iiberlegen an. Mit dieser Bewertung, die
letztlich auch auf eine dusserst negative Einschitzung der Helvetik hin-
auslduft, stand er am Ende des Zweiten Weltkrieges keineswegs als Aus-
senseiter da, wie es 1929 noch Gonzague de Reynold war. Die mildere
Beurteilung des Ancien Régime und die Verurteilung des Irrwegs der
Helvetik® entsprach nicht nur dem katholisch-konservativen Ge-
schichtsbild, sondern fand, wenn auch nicht so polemisch formuliert,
auch in den Werken anderer Historiker Platz”.

Betschart ging in seiner Beurteilung allerdings noch einen Schritt wei-
ter. Er mass dem Jahr 1798 einen hoheren Gedenkwert bei als dem Jahr
1848:

«Wir Nachfahren haben alle Ursache, auch im Zentenarium unseres Bundes-
staates in tiefer Dankbarkeit des Heldenbeispiels jener Streiter von 1798 zu ge-
denken, die trotz vieler Hemmnisse kompromisslos bereitgewesen waren, fiir
Gott, Christentum und Vaterland ihr Leben zu opfern. Und kein Kenner der
Schweizergeschichte wird es uns verargen, wenn wir fiir die Sieger von Rothen-
turm noch heute mehr Ehrfurcht empfinden als fiir die Sieger von 1847.»*

Bei dieser Bewertung mag die Tatsache mitgespielt haben, dass man
sich wiahrend des Zweiten Weltkrieges in dhnlicher Bedrohung und iso-
lierter Lage befunden hatte und nach dem Krieg sich in analoger Bedro-
hung durch die Sowjetunion wihnte wie die Innerschweizer 1798 durch
die Franzosen und so handlungsleitendes Interesse am innerschweizeri-
schen Widerstand gegen die Franzosen hatte”. Der hoheren Wertschét-
zung von 1798 wohnt eine eigentliche Paradoxie inne, welche dank der
neueren Nationalismusforschung™ aufgezeigt werden kann. Die Kate-

34 Gasser, Adolf: «Der Irrweg der Helvetik.» In: Zeitschrift fiir Schweizer Geschichte, 27. Jahr-
gang, Ziirich 1947,

35 Vasella wiirdigte in diesem Sinne Fellers Beitrag in seiner Rezension zum 2. Band der
Schweizer Geschichte ausdriicklich, ganz im Gegensatz zu Bonjours Beitrag, wie ich oben
aufgezeigt habe.

36 Vaterland, 1. Mai 1948.

37 Zum Wechsel vom Bedrohungsbild des nationalsozialistischen Deutschland zu demjenigen
der kommunistischen Sowjetunion, der gerade durch die Katholisch-Konservativen gefor-
dert wurde, siehe: Imhof, Kurt: «<Die Wiedergeburt der geistigen Landesverteidigung: Kalter
Krieg in der Schweiz.» In: Konkordanz und Kalter Krieg. Krise und sozialer Wandel, Bd. 2,
hrsg. von Imhof, Kurt, Kleger, Heinz und Romano, Gaetano, Ziirich 1996, S. 173ff.

38 Als Beispiel mag dienen Hobsbawm, Eric J.: Nationen und Nationalismus, Miinchen 1996.
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gorie Schweizer Nation”, unter der Betschart die Ereignisse von 1798
und 1848 einordnet, ist ja ein Produkt des von ihm kritisierten helveti-
schen zentralistischen Staates, der seinerseits zu seiner Legitimation auf
das im Umkreis der helvetischen Gesellschaft konstruierte, idealisierte
Geschichtsbild der spatmittelalterlichen Eidgenossenschaft zuriickgrei-
fen konnte®. Doch erst am Ende des 19. Jahrhunderts diente die «Hel-
denzeit» der Versohnung der ehemals verfeindeten Lager und wurde zu
einem wichtigen Bestandteil der nationalen Identitit*.

Vielleicht gab es schon vor 1798 in den Innerschweizer Kantonen ein
Gemeinschaftsgefithl im Sinne eines Protonationalismus®?. Dieses
bezog sich jedoch auf die politische Struktur des eigenen Kantons. Den
Widerstand der Schwyzer und Nidwaldner wird man zu einem guten
Teil als Kampf um die Autonomie dieser politischen Strukturen (vor
allem der Landsgemeinde) ansehen miissen, und er ist deshalb nicht mit
der Kategorie Schweizer Nation zu beschreiben®.

Die Bemiihungen, 1798 als wichtiger als 1848 darzustellen, waren
auch Kritik an den Jubildumsfestivititen von 1948, dhnlich der Kritik an
der 700-Jahr-Feier, wie sie 1991 laut wurde, allerdings mit ganz anderen
Intentionen. 1991 wurde (und wird) 1848 als Gegenpol zu 1291 darge-
stellt. 1848 steht fiir Toleranz und Weltoffenheit, 1291 fiir Isolation und
Wehrwillen. Mit der Kritik am Datum 1291 und den damit assoziierten
Werten verband und verbindet sich ein starkes Unbehagen an einer
Schweiz, die sich wihrend dem Kalten Krieg zunehmend verhirtete®.
1948 aber stand 1291 als Griindungsdatum und wichtigstes Ereignis der
nationalen Geschichte nicht zur Debatte®. Uber die herausragende Be-
deutung von 1291 bestand ein grosser Konsens. Kontrovers diskutiert

39 Die Kategorie Schweizer Nation sollte noch lange nach den 1940er Jahren in der Geschichts-
schreibung eine der Hauptkategorien bleiben, um das Ancien Régime zu beschreiben. Im
Handbuch der Schweizer Geschichte von 1970 wiirdigte Andreas Staehelin den Widerstand
von Bern gegen die franzosischen Truppen mit den Worten: «Durch seinen Widerstand ret-
tete es (Bern C. S.) die Ehre der Schweiz.» Siehe: Staehelin, Andreas: «Helvetik.» In: Hand-
buch der Schweizer Geschichte, Bd. 2, S. 788.

40 Marchal, Guy P.: «Die ‘Alten Eidgenossen’ im Wandel der Zeiten.» In: Innerschweiz und
[frithe Eidgenossenschaft. Hrsg. vom Historischen Verein der fiinf Orte, Olten 1990, S. 353.

41 Ebenda: S. 362ff.

42 Den Begriff Protonationalismus entnahm ich Hobsbawm, der damit bestimmte Spielarten
kollektiver Zugehorigkeitsgefiihle bezeichnet, auf die die nationalen Bewegungen zuriick-
greifen konnten. Als wichtigstes Kriterium des Protonationalismus fithrt Hobsbawm das Be-
wusstsein an, einem dauerhaften politischen Gemeinwesen anzugehéren und angehort zu
haben. Siehe: Hobsbawm, Eric J.: Nationen und Nationalismus, Frankfurt a.M. 1990, S. 591f.

43 Guzzi, Sandro: «Widerstand und Revolte gegen die Republik. Grundformen und Motive.»
In: ITINERA, Fasc. 15, 1993.

44 Einen kurzen Uberblick iiber diese Debatte gibt Georg Kreis. Siehe: Kreis, Georg: Der My-
thos von 1291, S. 13ff.

45 Beck, Marcel: «Der Mythos Schweiz im Schatten zweier Kriege.» In: Gymnasium Helveti-
cum. Zeitschrift fiir die schweizerische Mittelschule, Bd. 5, Aarau 1951, S. 166-176.
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wurde vielmehr, ob von 1291 zu 1848 und dariiber hinaus eine Kontinui-
tit besteht oder nicht. Um es in den Worten Vasellas in der oben er-
wihnten Rezension von 1939 auszudriicken:

«Wir horen zu Geniige, dass die moderne Demokratie ‘in nuce’ bereits im
Bunde von 1291 beschlossen lag und das Ergebnis der neueren Geschichte le-
diglich eine Ausweitung damaliger Prinzipien bedeutet, was dem Fortschritts-
und Entwicklungsgedanken entspricht. Daher sind ja mindestens das 16., 17.
und 18. Jahrhundert mit einer vielfach kontraren Struktur des Staatswesens
Abirrungen vom urspriinglichen Geist der Biinde. Sie erfahren deswegen auch
eine scharfe Verurteilung. So sehr man sonst den genossenschaftlichen Charak-
ter im Aufbau der vorrevolutioniren Eidgenossenschaft betont, auch den Ge-
danken der Autonomie, so wenig vermag man letztlich zuzugeben, dass gerade
der totale Anspruch des Staates, wie ihn der schweizerische Radikalismus
erhob und im 19. Jahrhundert vielfach zur Geltung brachte, diesen Ideen dia-
metral entgegengesetzt war. Alle jene Elemente, die diesem Totalitétsanspruch
hemmend im Wege standen: féderalistische und kirchliche Prinzipien werden
daher selbst in ihrer historischen Berechtigung verkannt. Trager wirklicher De-
mokratie und Freiheit kénnen daher nur jene sein, die diese Prinzipien abge-
lehnt haben.»*

Genau dies wollte auch Betschart ausdriicken. Die Kontinuitétslinie sei
von 1291 iiber 1798 zu ziehen und nicht iiber 1848.

Allgemein scheint man sich, allerdings zundchst wohl eher unbe-
wusst, mit dem durch den Aktivdienst 1939-1945 gewonnenen Bewih-
rungsgefiihl selbst in diese Linie gestellt zu haben”’. Ausser dem konkre-
ten Kampf, der im Zweiten Weltkrieg nicht stattfand, war aus dem da-
maligen Geschichtsverstédndnis die Ahnlichkeit der verschiedenen Er-
eignisse von 1291, 1798 und dem Zweiten Weltkrieg frappant; Isolation,
Bedrohung durch einen iiberlegenen Feind und unbedingter eigener |
Wehrwille schienen diese drei chronologisch verschiedenen Ereignisse
zu charakterisieren®. Tatsachlich konnen wir feststellen, dass seit An-
fang der 1970er Jahre der Revisionismus nicht nur eines dieser drei Ge-
schichtsbilder erfasste, sondern gleich alle drei zusammen®.

46 Vasella, Oskar: Zur Beurteilung der neueren Schweizer Geschichte, S. 338.

47 Marchal, Guy. P.: Die «Alten Eidgenossen» im Wandel der Zeiten, S.400.

48 Zum Selbstverstindnis der Schweiz am Anfang des Zweiten Weltkrieges siche: Mockli,
Werner: Schweizergeist Landigeist? Dieser revisionistische Autor zeigt diesen Bezug der Er-
eignisse von 1291, sowie der damaligen Gegenwart schon auf. Auch Marchal weist auf die
grosse Identifikation der Schweiz im Krieg mit den «Alten Eidgenossen» hin. Siehe: Mar-
chal, Guy P.: Die «Alten Eidgenossen» im Wandel der Zeiten, S. 397.

49 Nach Kreis setzte seit den frithen siebziger Jahren gleichzeitig mit der Infragestellung des
Geschichtsbildes der alteidgendssischen Vorginge ein Revisionismus ein, der das histori-
sche Selbstverstandnis der Mehrheit der Aktivdienstgeneration in Frage stellte. Siehe: Kreis,
Georg: «Die Schweiz der Jahre 1918-1948.» In: Geschichtsforschung in der Schweiz, Basel
1992, S. 380. Fiir den Wandel der Bedeutung des Innerschweizer Widerstandes von 1798 in
der schweizerischen Geschichtsschreibung, ist ein Vergleich des «<Handbuchs der Schweizer
Geschichte», dessen 2. Band erst 1977 herauskam, obwohl die Beitrége betréichtlich frither
verfasst worden sind, mit der «Geschichte der Schweiz und der Schweizer», die 1983 er-
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Aus Luzerner katholisch-konservativer Sicht wurde Betscharts Kon-
tinuitétslinie der Demokratie natiirlich nicht in Frage gestellt, aber mit
Blick auf die eigene kantonale Geschichte etwas anders akzentuiert.
Denn die konservative Partei sah sich als eigentliche Begriinderin der
Demokratie im Kanton Luzern. In der oben erwiihnten Festschrift von
1946 brachte Eugen Kopp™ dies klar zum Ausdruck:

«Als die Partei der Luzerner Demokratie kann sich die Luzerner konservative
Partei seit ihrer Entstehung, nach ihrem Programm und in dessen Verwirkli-
chung betrachten. Der Durchbruch von 1841 unter der Fiihrung von Ratsherr
Joseph Leu von Ebersol war der Durchbruch des Luzerner Volkes, seiner gros-
sen Mehrheit, von dem blossen Schein zur wirklichen Demokratie. Darum ist
Ratsherr Leu die Verkérperung des politischen Wollens des Luzerner Volkes ge-
worden und die konservative Partei die Vollstreckerin dieses Wollens. Das
Hundert-Jahr-Gedenken vom 9. September 1945 in Hochdorf und Ebersol war
die zeitgemésse Bekriftigung der Demokratie, des Vertrauens auf das Volk als
letzten Lenker im Staate.»™

War in der Gedenkschrift nur vom Kanton Luzern die Rede, so wurde
der selbe Autor 1948 im «Vaterland» allgemeiner und bemiihte sich wie
Betschart, die Konservativen als Triger des einzig richtigen Demokra-
tiesystems darzustellen:

«Auch der Kampf der Demokratie kreuzte sich: die Konservativen setzten sich
tir die Volksrechte des Volksganzen ein gegen eine Scheindemokratie einer
weiter bevorrechteten Oberschicht, Liberale und Radikale entzweiten sich
selbst fiir oder gegen dieses Représentativsystem, diese Art von wohlwollender
Bevormundung des Volkes. Diese ‘Herrschaft der Besten’ geriet in den Gegen-
satz zur eigentlichen Demokratie.»”

War die Abgrenzung der Konservativen mit der Bevorzugung der direk-
ten Demokratie gegeniiber den Liberalen, welche fiir das Reprisenta-
tivsystem eintraten, klar, so musste Kopp zur Abgrenzung gegeniiber
den Radikalen, in denen er auch Verfechter der direkten Demokratie
sah™, nochmals differenzieren:

schien, aufschlussreich. Wihrend Francois de Capitani in seinem Beitrag den Innerschwei-
zer Widerstand nur mit einem Satz beildufig erwihnt, geht Andreas Staehelin im «Handbuch
der Schweizer Geschichte» genauer auf das Ereignis ein. Doch Staehelin bemerkt selbst in
der letzten Fussnote seines Beitrags, dass die #ltere Literatur die Helvetik fast durchweg ne-
gativ beurteilte und erst die 1966 abgeschlossene, kulturhistorische Serie der Amtlichen
Sammlung der Acten aus der Zeit der Helvetischen Republik (ASHR) ein positiveres Licht
auf die Helvetik werfe. Siehe: de Capitani, Frangois: <Beharren und Umsturz (1648-1815).»
In: Geschichte der Schweiz und der Schweizer, Bd. 2, Basel 1983, S. 164, und Staehelin, An-
dreas: «Helvetik.» In: Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. 2, Ziirich 1977, S. 804 und
S. 836.

50 Dr. iur. Eugen Kopp (1894-1952) war Redaktor beim «Vaterland» und Luzerner Grossrat
der Katholisch-Konservativen.

51 75 Jahre Konservativ Luzern, S. 41.

52 Vaterland, 19. Juni 1948.

53 Hans Ulrich Jost betont, dass die direkte Demokratie keineswegs ein Grundprinzip der Ra-
dikalen war, sondern dass man mit dem Prinzip der direkten Demokratie pragmatisch politi-

482



«Die rationalistische Demokratie der Radikalen néhrte sich aus dem Hegel-
schen Zentralstaat, stellte sich eine fortdauernde Wechselwirkung von Staat
und Volk vor, kiimmerte sich nicht um das Verblassen einer staatsfreien, natur-
rechtlichen Sphire der menschlichen Betitigung.»™

Nach Kopp verbanden die Radikalen das Prinzip der direkten Demo-
kratie mit einem Zentralstaat, der den Biirgern iibermichtig gegen-
liberstand. Diese Ideen standen den Katholisch-Konservativen diame-
tral entgegen, die sich als Verfechter des Foderalismus sahen und immer
wieder betonten, dass iiber dem Staat, diesen einschrankend, noch Gott
steht. Die Einfiihrung direkt-demokratischer Elemente in der konser-
vativen Verfassung von 1841 war in den Augen der Konservativen im
Gegensatz zu den Bemiihungen der Radikalen keine Verletzung von
christlichen Prinzipien. Man hatte ja die Verfassung eigens dem Papst zu
Genehmigung vorgelegt™.

Sowohl Kopp wie Betschart versuchten ansatzweise die Spuren einer
Geschichte der christlichen Demokratie zu rekonstruieren und zu ver-
teidigen, die nach ihrer Ansicht 1798 und 1848 vom Liberalismus zer-
stort worden war. Wihrend Betschart dies jedoch anhand der Lands-
gemeindkantone der Innerschweiz zu exemplifizieren unternahm, griff
Kopp auf die konservative Luzerner Verfassung von 1841 zuriick. Ein
tatsidchlicher Versuch der Wiederherstellung einer solchen christlichen
Demokratie auf kantonaler Ebene wire wohl erst nach dem Sieg der
Luzerner Katholisch-Konservativen bei den Grossratswahlen von 1871
moglich gewesen. Wieweit dies von katholisch-konservativer Seite ge-
plant war und ob ein grosserer Einfluss des katholischen Klerus oder der
katholischen Lehre auf die kantonale Politik feststellbar ist, miisste un-
tersucht werden. Dass der Einfluss des Klerus auch nach dem Zweiten
Weltkrieg zumindest auf die Landbevolkerung betriachtlich war, haben
wir im ersten Abschnitt gesehen.

Viele Konservative mogen in den stindestaatlichen Modellen der
1930er Jahre auch nach dem Krieg® eine zeitgeméisse Form einer sol-
chen christlichen Demokratie gesehen haben. Wieweit diese Staatsform
noch demokratische Elemente besitzen sollte, dariiber herrschte im
konservativen Lager kein Konsens. Keineswegs musste es der autoritére

sierte, je nachdem, ob es zur Durchsetzung der eigenen Interessen diente oder nicht. Siehe:
Jost, Hans Ulrich: «Le courant radical.» In: Die Urspriinge der schweizerischen direkten De-
mokratie. Hrsg. von Andreas Auer, Basel/Frankfurt 1996, S. 119-130.

54 Vaterland, 19. Juni 1948.

55 Kolz, Alfred: Neuere Schweizerische Verfassungsgeschichte, Bern 1992, S. 4291.

56 Als Beispiel mag Wicks Retrospektive der stidndstaatlichen Bemiihungen von 1947 dienen,
die teilweise bei Quirin Weber wiedergegeben ist. Siehe: Weber, Quirin: Korporatismus statt
Sozialismus, Freiburg 1989, S. 5f.

483



Etat chrétien eines Gonzague de Reynold sein”. Fiir die Luzerner Kon-
servativen wiren direkt-demokratische Elemente mit Blick auf die Lu-
zerner Verfassung von 1841 sicherlich moglich gewesen. Unbestritten
war einzig, dass der Staat fiir seine Existenz die Religion nétig hatte.
Denn, wie es Karl Wick 1947 in seiner Schrift «Der konservative Staats-
gedanke und seine soziale Verpflichtung» ausdriickte, «den zersetzen-
den Kriften in der Gesellschaft gegeniiber kann nicht der Staat, son-
dern nur eine ausserstaatliche Institution von moralischer Giiltigkeit
begegnen»>. Nach Wick kann der Staat selbst keine geniigende gesell-
schaftliche Integration leisten, sondern bediirfe dafiir einer ausserstaat-
lichen Institution von moralischer Giiltigkeit, womit er die katholische
Kirche meinte. Zudem komme der Kirche die wichtige Funktion einer
Beschrdnkung der Staatsmacht auf die ihr von der Natur zugewiesenen
Aufgaben zu, wie Wick in Anlehnung an den Nationalokonomen Wil-
helm Ropke ausfiihrte.

Wurden bisher konservative Relativierungen der freisinnigen Ge-
schichtsschreibung und der Versuch der Rekonstruktion einer eigenen
Geschichte dargestellt, so soll nun untersucht werden, was die Konser-
vativen als ihre Beitrdge zur Geschichte des Bundesstaates ansahen.
1948 befanden sich die Katholisch-Konservativen angesichts des Jubi-
ldums des Bundesstaates in einem Dilemma: Einerseits sahen sie sich als
eine staatstragende Partei, die Wichtiges zum Bundesstaat beigetragen
hatte und mit zwei Bundesriten in der Regierung vertreten war, ande-
rerseits fiihlten sie sich aufgrund der sogenannten Jesuiten-Gesetze
immer noch als Angehorige einer unterdriickten Minderheit. So exi-
stierten gleichzeitig zwei Geschichtserzdhlungen: eine Leidensge-
schichte und eine Emanzipationsgeschichte. Beide Geschichtsstringe
erscheinen in den meisten Reden und Artikeln nebeneinander, doch
sollen diese Geschichtsbilder des Bundesstaates getrennt rekonstruiert
und in die Situation des politischen Katholizismus nach dem Weltkrieg
einbettet werden.

Nach dem Kriege konnte die katholisch-konservative Partei mit eini-
gem Recht zuversichtlich und selbstbewusst in die Zukunft blicken.
Noch wihrend des Krieges musste sie ganz im Gegensatz zum Freisinn
bei den Nationalratswahlen von 1943 keine Verluste hinnehmen und

57 Mattioli, Aram: Zwischen Demokratie und totalitirer Diktatur, S. 200ff,

58 Wick, Karl: Der konservative Staatsgedanke und seine soziale Verpflichtung, Luzern 1947,
S.11.
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stellte im gleichen Jahr zum ersten Mal einen Bundeskanzler”. Innen-
politisch konnte die Schweizerische Konservative Volkspartei, nachdem
sie ihre Inititative «Fiir die Familie»® zugunsten des bundesritlichen
Gegenvorschlags zuriickgezogen hatte, den 1945 neugeschaffenen Fa-
milienartikel als ihr Verdienst betrachten. Diese Errungenschaft war
mit der Verhinderung des Frauenstimmrechts” auf Kantons- und Bun-
desebene fiir die Katholisch-Konservativen sehr wichtig, bildete doch
die Familie aus katholisch-konservativer Sicht die Grundlage des Staa-
tes. Die Frau war fiir den Haushalt zusténdig, wahrend der Mann die Fa-
milie gegen aussen vertrat®”. Gleichzeitig bedeutet der Familienschutz
auch eine Art Sozialpolitik, wie sie die Katholisch-Konservativen als
richtig ansahen. Er sollte helfen, durch die Unterstiitzung der Familie
den Arbeiter zu entproletarisieren. Zu diesen innenpolitischen Erfol-
gen kamen gleichsam als Stdarkung von aussen die Erfolge der neuen
christlichen Parteien im benachbarten Ausland; in Italien die Democra-
zia Cristiana, der 1947 ein wichtiger Sieg iiber die Kommunisten gelang,
und in Frankreich der Mouvement Républicain Populaire.

Dieses Selbstbewusstsein kommt auch am Parteitag der Katholisch-
Konservativen 1948 in Luzern zum Ausdruck. Gleich im Anschluss an
den Parteitag beging man die Jubildumsfeier des Bundesstaates. Die
ganze Parteiprominenz war erschienen. Der Parteiprédsident Escher
betonte mit Blick auf die beiden Bundesrite Etter und Celio und den
konservativen Stidnderatspriasidenten Dr. Iten, dass man nun eine
staatstragende Partei war, nachdem man 1848 noch im Lager der Verlie-
rer gewesen war:

«Sodann hat die Schweizerische Konservative Volkspartei seit jeher in loyaler
Weise am Ausbau der Verfassung mitgewirkt, mitgearbeitet am inneren Auf-
bau des im Jahre 1848 geschaffenen Bundesstaates und schliesslich hielt die
SKVP von Anbeginn bis heute treu Wacht, dass die foderalistische Struktur des
Bundesstaates, wie sie der Schopfer gewollt, sich erhalten habe.»®

Aus dieser Perspektive war die Geschichte des politischen Konservati-
vismus im Bundesstaat eine «Erfolgsstory». In den Augen der Katho-

59 Altermatt, Urs: «Die Stimmungslage im politischen Katholizismus der Schweiz von 1945:
‘Wir lassen uns nicht ausmandvrieren’.» In: Die Zeit nach 1945 als Thema kirchlicher Zeitge-
schichte, Gottingen 1988, S. 78ff.

60 Zehnhiuser, Martin: «Die Schweizerische Konservative Volkspartei in den 1940er Jahren.»
In: Schwezzerzscher Katholizismus im Umbruch 1945-1990, Freiburg i.U. 1993.

61 Eine interessante Ausnahme bilden die baselstidtischen Katholisch-Konservativen. Sie be-
schlossen bei der Abstimmung 1946 iiber die Einfithrung des Frauenstimmrechts auf kanto-
naler Ebene Stimmfreigabe. Siehe: Stirnimann, Charles: Der Weg in die Nachkriegszeit 1943—
1948, Basel 1992, S. 341,

62 Leimgruber, Stephan: «Die ethisch-religiose Erziehung in der katholischen Sondergesell-
schaft.» In: Schweizer Katholizismus im Umbruch 1945-1990, Freiburg i.U. 1993.

63 Vaterland, 2. Mirz 1948.

485



lisch-Konservativen war das eigentliche Verdienst ihrer Partei, den Fo-
deralismus® in den Bundesstaat hiniibergerettet und ihn gegen Angriffe
verteidigt zu haben. «Sie (die SKVP, d. Vi) erkennt eben darin», wie
Bundesrat Celio in seiner vielbeachteten® Rede erklirte, «die Erhal-
tung einer politischen Ordnung, eines Grundpfeilers der Bundesverfas-
sung von 1848, die Interessen der ethischen, sprachlichen und konfessio-
nellen Minderheiten des Landes schiitzt»®.

Mit dieser Bekriftigung des Willens zur Mitarbeit im Bundesstaat
und der Herausstreichung der eigenen Verdienste wollte die Schweize-
rische Konservative Partei Kritik begegnen und hoffte auf die Beseiti-
gung der konfessionellen Ausnahmebestimmungen in der Bundesver-
fassung®. Von linksdemokratischer Seite kamen die Katholisch-Konser-
vativen nach dem Krieg unter Druck. Im konservativen Lager hatte
man den Eindruck einer eigentlichen Kampagne gegen den politischen
Katholizismus®. Der Redaktor der «Nation», Paul Schmid-Ammann,
griff 1945 die Katholisch-Konservativen in seiner Publikation «Der Poli-
tische Katholizismus»” heftig an und zeigte die Nihe einzelner Expo-
nenten der SKVP zum Faschismus in den 30er Jahren auf. Auch Schmid-
Ammann beschrieb die SKVP seit der Wahl des ersten konservativen
Bundesrates 1891 als eine immer stidrker werdende Partei”. Allerdings
wird bei Schmid-Ammann die zunehmende Stérke des politischen Ka-
tholizismus als Gefahr beschrieben. Schmid-Ammann sah im politi-
schen Katholizismus anfangs des Jahrhunderts einen Bruch. Vor diesem
Bruch seien im politischen Katholizismus demokratische und sozial auf-
geschlossene Krifte bestimmend gewesen. Als Beispiel nannte er Phi-
lipp Anton von Segesser und Caspar Decurtins. Doch dieser Geist habe

64 Allerdings war der Foderalismus schon im 19. Jahrhundert fiir die Katholisch-Konservativen
eher Mittel zum Zweck, als ein Zweck an sich. Er war ein Mittel zur Behauptung von bedroh-
ten Machtstellungen. Siehe: Borner, Heidi: Zwischen Sonderbund und Kulturkampf, S. 236.

65 Die Rede Celios nimmt im «Vaterland» 1948 breiten Raum ein. Siehe: «Medienereignishier-
archien 1930-1960.» Bearbeitet von Esther Kamber. In: Konkordanz und Demokratie, Z.i-
rich 1996, S. 269.

66 Vaterland, 2. Mirz 1948.

67 Flury, Christoph: «Die Diskussion um die konfessionellen Ausnahmebestimmungen der
Bundesverfassung 1945-1955.» In: Schweizerischer Katholizismus im Umbruch 1945-1990,
Freiburg i.U. 1993, S. 170ff.
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sich nicht weiterentwickelt, im Gegenteil, der politische Katholizismus
sei mit zunehmender politischer Stirke reaktionirer geworden. Was aus
konservativer Sicht eine erfolgreiche Emanzipationsgeschichte war,
wurde hier als eine zunehmende Gefidhrdung der Demokratie darge-
stellt.

Schmerzlicher als die Kritik der Linken musste die Katholisch-Kon-
servativen das anhaltende Misstrauen des Freisinns treffen. Noch ein
gutes halbes Jahr nach der Jubildumsfeier der Konservativen brachte
der NZZ-Chefredaktor am Parteitag der Luzerner Liberalen sein Miss-
trauen gegeniiber der Sozialdemokratie und den Konservativen klar
zum Ausdruck:

«Am Ende des Jubildumsjahres darf von unserer Seite aber auch dies gesagt
werden: Die Bundesverfassung von 1848 ist in diesem Jahr so viel gefeiert wor-
den, dass man denken konnte, ihre Grundsitze seien jetzt und fiir immer aner-
kannt und gesichert. Dieser Tduschung werden wir Liberalen nicht verfallen.
Zunichst wissen wir und wollen angesichts der gegenwirtigen allgemeinen Zu-
stimmung zum Grundgesetz daran denken, dass es nicht immer so war, wie es
heute ist, und dass es vielleicht in Zukunft nicht immer sein mag; das Jahr 1948
schloss auch ein anderes Jubildum ein, nimlich dasjenige des Landesstreiks von
1918, den die sozialistischen Geschichtsschreiber heute zwar als einen sponta-
nen Ausbruch der Unzufriedenheit der Massen interpretieren, der aber zum
mindesten fiir einen Teil der Streikfiihrer eine planmissige Aktion zum Um-
sturz unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung bildete. Und dann miissen
wir weiter bedenken, dass der Grad der Anhénglichkeit an unsere Verfassung,
das Mass der inneren Verbundenheit mit den Grundsitzen dieser Verfassung
bei den politischen Parteien und Weltanschauungsgruppen ein recht verschie-
dener ist, dass zum Beispiel die Konservativen bei aller Anerkennung der Vor-
teile, die auch ihnen und gerade ihnen die heutige liberale Ordnung bietet, nicht
liber den Schatten ihrer prinzipiell antiliberalen Staats- und Gesellschaftslehre
springen konnen, dass andererseits die Sozialisten durch ihre planwirtschaftli-
chen Bestrebungen die politische Freiheit des Biirgers auszuh6hlen drohen, die
ohne wirtschaftliche Freiheit nicht bestehen kann.»

Fiir Bretscher war deshalb klar: «Hiiterin und Garantin einer liberalen
Verfassung kann nur eine liberale Partei sein, die mit dem Wesen und
Sinn des auf dieser Verfassung ruhenden Staates verwachsen ist.»”
Diese Beteuerung, dass nur die liberale Partei die eigentliche Hiiterin
der Verfassung sei, verneinte natiirlich den Anspruch Celios, die SKVP
sei wegen ihrer Verteidigung des Foderalismus ebenfalls eine staatstra-
gende Partei.

Diese Ablehnung war um so bitterer, weil sie auf eine Weigerung des
Freisinns hinauslief, die konfessionellen Ausnahmebstimmungen aus
der Verfassung zu streichen. Gerade dies hoffte man auf katholisch-

71 Bretscher, Willi: Spannungsfeld Kalter Krieg, Ziirich 1991, S. 61f.
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konservativer Seite. Karl Wick schrieb schon Ende 1947, dass es kein
schoneres Jubildumsgeschenk gibe als die Aufhebung dieser Bestim-
mungen. Er konnte sich dabei auf das «Kirchenblatt fiir die reformierte
Schweiz» stiitzen, welches ebenfalls die Ausnahmeartikel als verletzend
fiir die Katholiken ansah”. Immer wieder wurde die Forderung nach der
Aufhebung laut. Auch Bundesrat Celio glaubte zu wissen, dass die Strei-
chung der Artikel nur noch eine Frage der Zeit sei”. Mit der Betonung,
dass die SKVP fest auf dem Boden der Verfassung stehe, wollte er sol-
che Bemiihungen vorantreiben. Es sollte gezeigt werden, dass von der
SKVP keine Gefihrdung mehr fiir die Verfassung drohe. Dass man die
Angste selbst bei den biirgerlichen Parteien damit nicht vertreiben
konnte, zeigt die Rede Bretschers™. Da blieb auch der Versuch, die Un-
gerechtigkeit der Ausnahmeartikel wissenschaftlich mit einer histori-
schen Publikation zu belegen, ohne Wirkung”. Die Ausnahmeartikel
sollten noch lange nicht aufgehoben werden™. Mit diesem Kampf ver-
band sich fiir die Katholisch-Konservativen das Geschichtsbild einer
seit der Griindung des Bundesstaates unterdriickten konfessionellen
Minderheit. Die Unterdriickung begann fiir sie mit der Niederlage von
1847. Es folgten die miihevollen Anstrengungen der Katholisch-Kon-
servativen, sich in den mehrheitlich katholischen Kantonen gegen die
Liberalen durchzusetzen. Der eigentliche Hohepunkt der Unterdriik-
kung war die Verschirfung der Ausnahmebestimmungen durch die
Bundesverfassungsrevision von 1874. Nachdem die Ausnahmebestim-
mungen seit Ende der 1930er Jahre lockerer gehandhabt wurden’, kam
an Weihnachten von 1946 aus Sicht der Katholisch-Konservativen ein
neuer Riickschlag. Der Theologe und Jesuit Hans Urs von Balthasar
bekam im letzten Augenblick ein Radioverbot. Das «Vaterland» verur-
teilte dieses Verbot scharf und bemerkte zu den Ausnahmeartikeln, dass
diese im Widerspruch zu den freiheitlichen Institutionen und den Frei-
heitsrechten der Bundesverfassung stehe™. Das Beispiel zeigt schon,
dass man trotz aller Relativierung von 1848 geniigend pragmatisch war,
die Bundesverfassung fiir sich zu reklamieren, wenn es den eigenen po-
litischen Zielen niitzte.
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Den zwei verschieden Geschichtsbildern entsprachen zwei verschie-
dene Kategorien, unter denen die katholisch-konservativen Historiker
und Politiker die Geschichte des Katholizismus im Bundesstaat be-
schrieben; einerseits die Kategorie des Politischen, andererseits die Ka-
tegorie des Religiosen. Als politische Partei feierte sich die SKVP als
immer einflussreicher werdende Partei; als konfessionelle Partei sah sie
sich aber immer noch als eine benachteiligte Minderheit. Dass in den
Reden und Schriften beide Geschichtsstringe nebeneinander zugleich
auftreten und beim Leser den Eindruck einer eigenartigen Ambivalenz
hinterlassen, hat seinen Grund in der engen Verkniipfung von religio-
sem Glauben und Staatsverstidndnis. Die Katholisch-Konservativen si-
cherten sich ihre Identitét in der doppelten Bezugnahme einerseits auf
ihre politische Partei im schweizerischen Bundesstaat, die sich den de-
mokratisch legitimierten Machtverhiltnissen beugen musste, und ande-
rerseits auf die Zusammengehorigkeit im katholischen Glauben, der
nicht zuletzt durch die Autoritét des Papstes und die hierarchische Kir-
che geprégt war.

Die Geschichtswissenschaft und die offizielle Geschichtsdarstellung der
FDP setzten sich mit dem Geschichtsbild der Katholisch-Konservativen
in konsensualer Art auseinander. So wandte sich der Ziircher Histori-
ker Hans Nabholz 1948 im «Jahrbuch der Neuen Helvetischen Gesell-
schaft» gegen die Gleichsetzung des Sonderbundkriegs mit einer rein
konfessionellen Auseinandersetzung:

«Fiir die Schweizer von heute ist dieser Moment (Griindung des Bundesstaates,
d. VL) in erster Linie ein gliickliches Ereignis, das eine Genesung der verfahre-
nen politischen Verhiltnisse unseres Landes und seinen raschen und bliihenden
wirtschaftlichen Aufstieg erméglichte. Fiir die Zeitgenossen bedeutete die An-
nahme der Verfassung zunichst den Abschluss des jahrelangen, leidenschaftli-
chen Bruderzwistes. Es hatte sich dabei nicht um einen Kampf zwischen refor-
mierten und katholischen Eidgenossen gehandelt; das muss immer und immer
wieder betont werden. Ein tiefgehender Gegensatz war in allen Gebieten des
staatlichen Zusammenlebens vorhanden, es handelte sich um ein Ringen zwi-
schen zwei Weltanschauungen.»”

Nabholz war bestrebt, die Trennlinie der 1848 verfeindeten Lager nicht
als konfessionelle darzustellen, was auch eine Weigerung war, die SKVP
einfach als die Partei der damals Unterlegenen zu bezeichnen. Die libe-
ralen Reaktionen auf die Berufung der Jesuiten nach Luzern verurteilte
er:

79 Nabholz, Hans: «Zur Hundertjahrfeier der Bundesverfassung des Jahres 1848.» In: Die
Schweiz. Ein Nationales Jahrbuch, 1948, S. 3.
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«Aus dieser Stimmung heraus liessen sich die Liberalen zu Massnahmen hin-
reissen, die eindeutig eine Verletzung des Rechtszustandes waren, wie die Sé-
kularisierung der Kloster und die Freischarenziige. Diese Rechtsbriiche beant-
worteten die konservativen Kantone mit dem vom Rechtsstandpunkte aus
ebenfalls anfechtbaren Sonderbund.»¥

Beachtenswert ist die vorsichtige Beurteilung des Sonderbundes, die zu-
mindest bei den liberalen Luzernern keineswegs selbstverstéindlich
war®',

Doch auch sonst bemiihte sich die nicht katholisch-konservative Ge-
schichtsforschung, missigend zu wirken, Ungerechtigkeiten von libera-
ler Seite einzugestehen und die Kritik an einer Fortschrittsgeschichte
von katholisch-konservativer Seite ernstzunehmen. So betonte Edgar
Bonjour in seinem Buch «Die Griindung des Schweizerischen Bundes-
staates» von 1948, dass es sich bei der Enstehung des Bundesstaates um
keine zielstrebige Entwicklung handle:

«Uns ist die Vorstellung geldufig von dem aus der Aufkliarung geborenen Ver-
fassungsgedanken, der nach einigen beklagenswerten Zwischenspielen im
neuen Bund seine Kronung fand. Als Etappen dieses Geschichtsverlaufes er-
kennen wir den Einheitsstaat der Helvetik, die Mediation des fremden Protek-
tors, den lockeren Bundesverein der Restauration und das durch die Hilflosig-
keit des Foderalismus genéhrte Streben der Neuerer nach dem starken Bundes-
staat. In dieser Gesamtansicht mit ihrer allzu starken Bezogenheit auf eine
letzte, vorher nicht erreichte hohe Stufe, liegt die Gefahr einer Konstruktion,
ganz abgesehen davon, dass sie nicht alle Volksglieder zu iiberzeugen vermag.
Uns erscheint heute die skizzierte Entwicklung nicht mehr so gradlinig, zielstre-
big und eindeutig. Wir sehen in dem komplizierten historischen Prozess, im po-
litischen und sozialen Kampf der Zeit, auch noch andere Entwicklungsméglich-
keiten. Der Widerstreit der gegensétzlichen Prinzipien und der damit verbun-
denen Michte musste nicht zwangslaufig ins bundesstaatliche Ergebnis von
1848 miinden.»®

Bonjour hat die Vorwiirfe von katholisch-konservativen Historikern,
die sich gegen seinen Beitrag im Band II der Schweizer Geschichte rich-
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teten, offensichtlich ernst genommen. Die Besiegten sollten auch be-
riicksichtigt werden. Das katholisch-konservative Geschichtsbild
wurde, trotz der Isolation der katholisch-konservativen Geschichtswis-
senschaft in der iibrigen akademischen Geschichtsforschung, durchaus
wahrgenommen®,

Anders wurde dies freilich in der Darstellung der Geschichte des
Bundesstaates beschrieben, die der Luzerner Liberale Siegfried Frey
fir die FDP verfasste. Frey sah die Geschichte des Bundesstaates als
eine lineare Entwicklungslinie ohne grosse Briiche®. Er blieb in der Tra-
dition der liberalen Geschichtsschreibung, die eine «geglittete» Ge-
schichte darstellte. Doch viel provokativer musste fiir die damaligen
Zeitgenossen sein Urteil iiber die Alte Eidgenossenschaft wirken. Der
Titel bringt seinen Standpunkt pointiert zum Ausdruck; «Hundert Jahre
Eidgenossenschaft». Tatsdchlich versuchte Frey darzulegen, dass die
Alte Eidgenossenschaft sich nicht als Einheit beschreiben lisst, sondern
man davon erst seit 1848 reden kénne®. Sieben Jahre nach den grossen
Feierlichkeiten zum 650-Jahre-Jubilium der Eidgenossenschaft musste
diese Interpretation nicht nur fiir die Katholisch-Konservativen
schlichtweg falsch sein. Freys Darstellung bot also schon 1948 ansatz-
weise eine Geschichtsinterpretation, mit der knapp 50 Jahre spiter die
Feierlichkeiten anlésslich der 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft in
Frage gestellt wurde.

Die Feier des Luzerner Grossen Rates

Angesichts des grossen Grabens, der sich zwischen den Freisinnigen und
den Konservativen bei der Interpretation der schweizerischen Ge-
schichte seit 1798 auftat, ist es nicht erstaunlich, dass sich dies auch auf
die kantonalen Jubildumsfeiern auswirkte. Es gab keine gemeinsame
identitétsstiftende Geschichte des Bundesstaates, die gefeiert und be-
schwort werden konnte. Die grossen Feiern fanden, wie dargelegt, im
Rahmen der eigenen Partei statt. Die Katholisch-Konservativen feier-
ten das Jubilium Ende Februar im Anschluss an den Parteitag der
SKVP, die Freisinnigen an ihrem Volkstag im September®. Die gemein-
same Feier im Grossen Rat hielt sich im Vergleich dazu in bescheidenem
Rahmen. Nachdem man gemeinsam einen Gottesdienst in der Jesuiten-

83 Altermatt, Urs: «Katholiken und Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert.» In: Geschichis-
forschung in der Schweiz. Hrsg. von der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft
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kirche besucht hatte, fand man sich zu einer Sondersession im Ratssaal
zusammen. Zusammen mit dem Kirchenchor der Kantonsschiiler
wurde die Landeshymmne gesungen. Es folgte die Festrede des katho-
lisch-konservativen Ratsprisidenten Stadler. Vorsichtig versuchte er,
ein Geschichtsbild zu entwerfen, das sowohl bei den Liberalen wie bei
den Katholisch-Konservativen keinen Arger auslésen wiirde. Sowohl
die liberale Verfassung von 1830 wie auch — und vor allem — die konser-
vative Verfassung 1841 wurden von ihm als wichtige Schritte zur Demo-
kratie gewiirdigt. Auf die Konflikte in der Vergangenheit ging er nicht
ein, sondern strich von einem «Luzerner Standpunkt» aus die Verdien-
ste um den Bundesstaat von Luzernern beider Parteien heraus. Interes-
santerweise vermerkte er nicht den Bedeutungsverlust des ehemaligen
Vororts Luzern im neuen Bundesstaat. Wéahrend von den beiden andern
ehemaligen Vororten Bern Bundeshauptstadt®wurde und Ziirich die
ETH bekam, ging Luzern leer aus. Auch bei weiteren Standortfragen
wurde Luzern iibergangen, einzig die Schweizerische Versicherungsan-
stalt (SUVA)® fand schliesslich 1913 den Weg nach Luzern.

Ohne Kritik und mit einer gewissen Zufriedenheit iiber die lobenden
Worte fiir die Bundesverfassung wurde die Rede Stadlers im liberalen
«Luzerner Tagblatt» aufgenommen. Im Gegensatz dazu wurde die fol-
gende Rede des katholisch-konservativen Schultheissen Emmenegger
unter Beschuss genommen. Sein Votum habe eher an eine Budgetrede
als an eine Jubildumsrede erinnert”. Nach den beiden Reden begab man
sich ins Restaurant des Kunsthauses zum Mittagessen, wo der liberale
Ratsvizeprisident Brunner eine letzte Rede hielt.

Trotz dieser schlichten Jubildumsfeier, in der man sich bemiihte, alte
und schlecht geheilte Wunden nicht wieder aufzureissen, gab es im
Nachhinein Kritik. Diese kam nicht von katholisch-konservativer oder
liberaler Seite, die beide sich liber die Jubildumsfeier befriedigt zeig-
ten”, sondern von den Sozialdemokraten und dem Obergericht. Letzte-
res beklagte sich in einem Brief an den Regierungsrat, dass es zur Ge-
denkfeier des Grossen Rates nicht eingeladen worden war. In andern
Kantonen sei es selbstverstiandlich gewesen, dass neben der Legislative
und Exekutive auch die Judikative eingeladen wiirde. Gerade das Argu-
ment, man habe eine bewusst schlichte Feier der Bundesverfassung ver-
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anstalten wollen und deshalb auf eine Einladung verzichtet, wurde vom
Obergericht nicht akzeptiert. Schliesslich sei die Verfassungsfeier nicht
irgendeine Feier.

Die sozialdemokratische Zeitung «Freie Innerschweiz» ihrerseits
stiess sich daran, dass bei den Feierlichkeiten sowohl die konservative
wie die liberale Partei zu Wort kamen, nicht aber die Sozialdemokraten.
Eine leere Spalte im Bericht iiber die Feier stand fiir die nicht gehaltene
Rede eines Sozialdemokraten. Fiir den Zeitungsleser nach dem Zwei-
ten Weltkrieg war diese Anspielung auf die Zensur leicht erkennbar”.
Als Erfolg konnte man auf sozialdemokratischer Seite werten, dass der
Grosse Rat am 30. November 1948 dem Kauf eines Lungensanatoriums
in Arosa durch den Kanton zustimmte™. Vorausgegangen war im Mirz
eine dem Regierungsrat von den beiden Sozialdemokraten Allgdwer
und Leemann iiberreichte Petition, welche die Regierung aufforderte,
die Bundesverfassung nicht nur durch ein Fest, sondern auch durch die
Schaffung eines kantonalen Lungensanatoriums zu feiern.

91 Wihrend des Zweiten Weltkrieges hatten die Zeitungen dann und wann solche leere Spal-
ten. Die urspriinglich dort gedruckten Texte wurden von der Zensur verboten.
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493



	Das katholisch-konservative Geschichtsbild im Jahre des Verfassungsjubiläums von 1848 : einige Abklärungen am Beispiel des Kantons Luzern

